
588 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung' 

über die Regierungsvorlage (573 der .Bei- . gebracht, durch we~~e die .~2. Opfer~~rso.rge
lagen): Bundesgesetz, womit das Bundesge,. gesetz-Novelle abgeandert wIrd, um fur emen 
setz vom 22. März 1961, BGBI. Nr.101 besonders berücksichtigungswürdigen Personen
(12. Opferfürsorgegesetz-Novelle), abgeän- ~reis die Bestimmungen dieses Gesetzes vorzeitig 

dert wird. '" m Kraft zu setzen. 
Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 

Im Zusammenhang mit den BeratungeIl über diese Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1961 hat 6. März 1962' in Beratung gezogen und nach 
der Nati<:nalrat .7in~ Entschließun~ ~efaßt, durch einer Debatte, an der sich außer der Bericht
welche dIe zustandigen BundesmInIster ersucht erstatterin die Abgeordneten Mac h u n z e, 
wurden, die Möglichkeit zu prüfen, ob an alte Dr. Ku m m e r, Kin d 1, Dr. W i n te rUnd 
bezie~ungs:veise kranke Menschen V~~schüsse A 1 t e n b u t ger beteiligten, mit einer gering
auf dIe LeIstungen nach der 12. OPf.e~~u~sorge-1 fügigen Änderung hinsichtlich des Artikels III 
gesetz-Novelle und der Bea.~tenentschadIgu!:gs- Abs. 2 einstimmig angenommen. Durch diese 
gesetznovelle schon ab 1. Janner 1962 gewahrt Abänderung des Gesetzentwurfes soll lediglich 
werden können. erreicht werden, daß der neue Gesetzestext mit 

In der 12. Opferfürsorgegesetz-Novelle ist der gegenwärtigen Situation bezüglich der Be
nämlich vorgesehen, daß dieses Bundesgesetz in deckung des Aufwandes übereinstimmt, da der 
Kraft tritt, sobald über die Bedeckung des Auf- österreichisch-deutsche Finanz- und Au!>gleichs
wandes zwischen der Republik österreich und vertrag - wie bereits oben erwähnt - zwar 
der Bundesrepublik Deutschland eine Verein- unterzeichnet aber. noch nicht in Kraft getreten 
barung getroffen ist. Nun ist zwar der öster- ist. 
reichisch-deutsche Finanz- und Ausgleichsvertrag Auf Gruna seiner Beratungen stellt der Aus-
~echreidt~ sReit ~fiin~ger Zeit

t 
unterze~~genrett, doch hat schuß den An t rag, der Nationalrat wolle dem

f 
. /. 

SI le atl Zlerung e was verzo. a n g e s c h los sen enGe set zen t w u r 
Im Sinne der Entschließung' des Nationalrates die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

hat deshalb die Bundesregierung am 8. Feber 
1962 im Nationalrat eine Regierungsvorlage ein- Wien, am 6. März 1962 

J ommann Rosa 
Bericl!tersta tter 

Hillegeist 
Obmann 
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). 

. Bundesgesetz vom 1962, 
womit das Bundesgesetz vom 22. März 1961, 
BGBI. . Nr. 101 (12. Opferfürsorgegesetz

Novelle), abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz vom 22. März 1961, BGBl. 
Nr. 101, mit dem das Opferfürsorgegesetz, 
BGBl. Nr. 183/1947, abgeändert und' ergänzt 
wird (12. Opferfürsorgegesetz-Novelle); wird ab
geändert wie folgt: 

jahr vollendet haben, sowie hinsichtlich der Emp
fänger einer Unterhaltsrente (§ 11 Abs. 5 bis 7 
des Opferfürsorgegesetzes) am 27. November 
1961 in Kraft. 

(2) Hinsichtlich des übrigen anspruchsberech
tig·ten Personenkreises tritt dieses Bundesgesetz 
in Kraft, sobald der am 27. November 1961 
unterzeichnete österreichisch-deutsche Finanz
und Ausgleichsvertrag in Kraft getreten ist. 
Dieser Zeitpunkt, ist von derB~ndesregierung 
im Bundesgesetzblatt kundzumachen." 

Im Artikel III haben die Abs. 1 und 2 zu Artikel H. 
lauten: Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 'ist 

,,(1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
Personen, die vor dem Jahre 1962 das 65. Lebens- betraut. 
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